
Zuchtbestandsmeldung für das Kalenderjahr

Name Züchter

Rasse Farbschlag Zuchttiere
männlich weiblich

Der beabsichtigte Zuchtbestand ist bis zum 28. Februar eines Kalenderjahres an den Zuchtwart Geflügel zu melden.
Die Angabe der jährlichen Zuchttiere ist für die Bestandsaufnahme beim BDRG – Landesverband – notwendig. 

Euer Zuchtwart Geflügel
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